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11. Satzung 

zur Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Gebühren  

für die Niederschlagswasserbeseitigung  
der Gemeinde Bordesholm 

vom 19.06.2019 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der 
jeweils geltenden Fassung, des Art. II des Gesetzes zur Regelung abgabenrecht-
licher Vorschriften vom 24.11.1998, der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Abwasserabgabengesetzes und des § 31 des Landeswassergesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung vom 05.12.2023 folgende Satzung erlassen: 
 
Artikel 1 : 
 
Der Absatz 1 des § 5 „Gebührensatz“ erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt für den Bereich  
      der Gemeinde Bordesholm 0,32 Euro je m2 gebührenpflichtiger Fläche im  
      Sinne von § 2.  
 
Artikel 2 : 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Bordesholm, den 15.12.2023 
 
 
Gemeinde Bordesholm  
Der Bürgermeister     
 
gez. Büssow   
 

 

Bordesholm, den 15.12.2023 Amt Bordesholm 
 Der Amtsdirektor 
  
  
 Thies 
 


